
 

 
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg                              
Eilenburg, 06. September 2022 
 

 
 

Beschluss 
 

des Stadtrates der Großen Kreisstadt Eilenburg 
 

51/2022 vom 05.09.2022 
 

(öffentlich) 
 
 
 
 
Reduzierung der Straßenbeleuchtung aufgrund einer möglichen 
Gasmangellage 
 
 
Der Stadtrat beauftragt die Stadtverwaltung, zur Vorbeugung einer 
möglichen Gasmangellage, bis auf Widerruf eine Reduzierung der 
Straßenbeleuchtung in Eilenburg gemäß Konzept der Stadtverwaltung 
umzusetzen. 
 
 
 
 
 
Scheler 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis 
11 Ja 
 6 Nein 
 1 Enthaltung 
 0 Befangen 
 3 Abwesend 
 



ar Leistungsangebot:
i-lnstandsetzung aller PKW
d Kleintransporter
rosserieinstandsetzung -
fallschadenbehebung
Fassungen und Einbau von
dienungshilfen für körper-
linderte Personen -
iderkonstruktionen
ifenservice - HU - AU
Itimerrestaurationen

Istraße 21 . 04838 Eilenburg
34 23/60 40 82
il: kfz-f. winkler@t-online. de
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Der

s.vogt
Textfeld
LEGENDE- gelb markierte Straßen: die Beleuchtung bleibt komplett angeschalten- rot markierte Straßen: die Beleuchtung wird komplett abgeschaltet- alle anderen Straßenbereiche ohne Markierung: jede zweite Lampe wird abgeschalten- nicht dargestellte Ortschaften: es wird jede zweite Lampe ebenfalls ausgeschaltet, es sei  denn, es handelt sich um Kreisstraßen, Fußgängerüberwege, KITA-Bereiche, Schulbereiche,  Bushaltestellen und andere sicherheitsrelevante Stellen

Anlage zu Beschluss 51/2022 vom 05.09.2022
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